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1 Einleitung, Aufgabenstellung 

Es ist vorgesehen, das Gelände der ehemaligen Rennbahn in Neuss für die Landesgar-
tenschau 2026 umzugestalten. Die Gestaltung soll mit dem Ziel einer späteren Nutzung 
als Bürgerpark entwickelt werden. 

Im Rahmen dieses Vorhabens ist eine artenschutzrechtliche Betrachtung nach § 44 (1 
und 5) BNatSchG erforderlich (MKULNV 2016, MWEBWV 2010). Ein artenschutzrecht-
licher Fachbeitrag, dessen Aufgabe es ist, die hierzu nötigen Aussagen zum Artenschutz 
zu treffen, ist zzt. in Bearbeitung (HAMANN & SCHULTE 2023). 

 

Abbildung 1 Lage des Untersuchungsgebietes der faunistischen Bestandserfassun-
gen 

Kartengrundlage © Land NRW 2023a, Land NRW 2023b 

Die Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH plant, die zur Umsetzung des Vorhabens 
erforderliche Gehölzentnahme bereits im Winter 2023/2024 durchzuführen bzw. zu be-
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ginnen. Zur rechtzeitigen Antragstellung auf eine vorzeitige Fällung wird der artenschutz-
rechtliche Fachbeitrag noch nicht abschließend bearbeitet sein. Aufgabe der vorliegen-
den Stellungnahme ist es, die für die Entscheidung über eine Bewilligung des Antrages 
erforderlichen Grundlagen hinsichtlich möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte des 
Vorhabens zu liefern. Dies ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt möglich, da die faunisti-
schen Bestandserfassungen, deren Ergebnisse die Grundlage des artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrages sein werden, bereits vollständig abgeschlossen und soweit ausge-
wertet sind, dass mögliche artenschutzrechtliche Konflikte und die sich daraus ggf. er-
gebende Notwendigkeit, Vermeidungs- oder Ersatzmaßnahmen durchführen zu müs-
sen, beschrieben werden können. Der betrachtete Untersuchungsraum ist in Abbil-
dung 1 dargestellt. 

Fokus der hier beschriebenen (möglichen) Konflikte liegt auf solchen, die sich im Zu-
sammenhang mit Eingriffen in Gehölzbestände ergeben können. Weitere mögliche Kon-
flikte werden ebenfalls, teilweise in komprimierter Form, beschrieben. 

2 Gesetzliche Grundlagen 

In den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG ist der besondere Schutz wild leben-
der Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den Menschen verankert. Die 
Beachtung dieser Vorschriften ist Voraussetzung für die naturschutzrechtliche Zulassung 
eines Vorhabens. 

Schutz- und Untersuchungsgegenstand der artenschutzrechtlichen Prüfung sind: 

 die Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie (FFH-RL) 

 die europäischen Vogelarten 

 die nach der EG-Artenschutzverordnung streng geschützten Arten 

 die nach einer Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit streng geschützten Arten 

Um bei der geforderten Berücksichtigung der europäischen Vogelarten zu einer metho-
disch und arbeitsökonomisch sinnvollen Eingriffsbeurteilung und zur sachgerechten Ver-
einfachung von Genehmigungsverfahren zu kommen, gilt es als anerkannter Grundsatz, 
die von KIEL (2005) definierten planungsrelevanten Arten intensiv - Art für Art - zu beur-
teilen (s. auch KAISER 2021, MKULNV 2015, MWEBWV 2010). Hierzu gehören: 

 alle streng geschützten Vogelarten 

 Arten des Anhanges I Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) und Artikel 4 (2) VS-RL 

 Rote-Liste-Arten (landesweite Gefährdung) nach GRÜNEBERG et al. (2017) 

 Koloniebrüter 

Innerhalb der Gruppe der geschützten Vogelarten kommt ihnen eine besondere natur-
schutzfachliche Bedeutung zu. Alle anderen europäischen Vogelarten befinden sich in 
Nordrhein-Westfalen in einem günstigen Erhaltungszustand. Es wird davon ausgegan-
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gen, dass sie so allgemein verbreitet, häufig und ungefährdet sind, dass eine Einzelfall-
betrachtung in der Regel nicht notwendig ist. Mögliche Beeinträchtigungen werden des-
halb in zusammenfassender Form dargestellt (vgl. Kapitel 4.1.2 und 4.2.2). 

Die möglichen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände sind in Tabelle 1 in Kurzfas-
sung zusammengestellt. 

Tabelle 1 Mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 

Gesetzesnorm betroffene Arten Verbotstatbestand 

§ 44, Abs. 1, Nr. 1 
BNatSchG 

Tierarten Anhang IV FFH-
RL, streng geschützte Arten 
und europäische Vögel 

Töten oder Verletzen von Tieren 
oder deren Entwicklungsformen 

§ 44, Abs. 1, Nr. 2 
BNatSchG 

Tierarten Anhang IV FFH-
RL, streng geschützte Arten 
und europäische Vögel 

Erhebliche Störung während be-
stimmter Zeiten 

§ 44, Abs. 1, Nr. 3 
BNatSchG 

Tierarten Anhang IV FFH-
RL, streng geschützte Arten 
und europäische Vögel 

Beschädigung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten 

Entsprechend § 44, Abs. 5 Satz 2 BNatSchG ist bei Tierarten des Anhang IV der FFH-
RL, bei den nach einer Rechtsverordnung streng geschützten Arten sowie bei europäi-
schen Vogelarten das Verbot des § 44, Abs. 1, Nr. 1 nicht relevant, wenn die Beeinträch-
tigung durch das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko nicht signifikant erhöht 
und diese Beeinträchtigung unvermeidbar ist. "Unvermeidbar" bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, dass alle vermeidbaren Tötungen oder sonstigen Beeinträchtigungen zu 
unterlassen sind, d. h. alle geeigneten und zumutbaren Vermeidungsmaßnahmen müs-
sen ergriffen werden (MKULNV 2016). Ein Verstoß gegen das Verbot des § 44, Abs. 1, 
Nr. 3 liegt gemäß § 44, Abs. 5 Satz 2 BNatSchG nicht vor, soweit die ökologische Funk-
tion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang erhalten bleibt. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen festgelegt werden, um diese Verbotstatbestände abzuwenden. 

Störungen im Sinne des § 44, Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG sind nur dann erheblich, wenn 
sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. 

Die Ausnahmen von den Verboten des § 44 BNatSchG sind in § 45, Abs. 7 geregelt. 
Gemäß § 45, Abs. 7 S. 1 Nr. 5 i.V.m. S. 2 BNatSchG darf eine Ausnahme nur zugelassen 
werden, wenn 

 zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 
sozialer und wirtschaftlicher Art vorliegen 

 und keine zumutbaren Alternativen vorhanden sind 

 und sich der Erhaltungszustand der Population bei europäischen Vogelarten nicht 
verschlechtert bzw. bei einer Art des Anhanges IV der FFH-Richtlinie günstig bleibt. 

In der vorliegenden artenschutzrechtlichen Stellungnahme werden die Arten des Anhan-
ges IV der FFH-Richtlinie, die streng geschützten Arten und die planungsrelevanten Vo-
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gelarten (nach KIEL 2005, MKULNV 2015, KAISER 2021) betrachtet. Mögliche Konflikte 
mit dem Planvorhaben werden dargestellt und ggf. artspezifisch notwendige Schutz- und 
Vermeidungsmaßnahmen formuliert. 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Maßnahmen zur Sicherstellung des günsti-
gen Erhaltungszustandes wird geprüft, ob dennoch auf individueller oder Populationse-
bene ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand erfüllt sein könnte.  

Die mögliche Beeinträchtigung aller anderen - nur national - besonders geschützten bzw. 
gefährdeten Arten ist nach den allgemeinen Regeln zum Artenschutz (§ 39 BNatSchG) 
und der Eingriffsregelung (§ 15, Abs. 1 BNatSchG) zu beurteilen. 

2.1 Prüfprotokoll Artenschutz 

Die artenschutzrechtliche Beurteilung des Vorhabens hinsichtlich dieser im Untersu-
chungsgebiet vorkommenden planungsrelevanten Arten erfolgt gemäß der in NRW gül-
tigen VV-Artenschutz (MKULNV 2016) in Form von einzelnen Prüfprotokollen je Art im 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (HAMANN & SCHULTE 2023). Sie sind nicht Teil der 
vorliegenden Stellungnahme. Die artenschutzrechtliche Beurteilung erfolgt hier in Kapi-
tel 4 (Beschreibung möglicher Konflikte) und Kapitel 5 (Beschreibung von Maßnahmen, 
die zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen umzusetzen sind). 

Eine zusammenfassende Beurteilung erfolgt in Form des Protokolls A der Artenschutz-
prüfung im Anhang. 

2.2 CEF-Maßnahme 

Nach anerkannter Rechtsprechung ist eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme nach 
§ 44, Abs. 5 BNatSchG funktional wirksam 

 wenn die neu geschaffene Lebensstätte mit allen notwendigen Habitatelementen und 
-strukturen aufgrund der Durchführung mindestens die gleiche Ausdehnung und/oder 
eine gleiche oder bessere Qualität hat 

 und wenn die zeitnahe Besiedlung der neu geschaffenen Lebensstätte unter Beach-
tung der aktuellen fachwissenschaftlichen Erkenntnisse mit einer hohen Prognosesi-
cherheit durch Referenzbeispiele oder fachgutachterliches Votum attestiert werden 
kann 

 oder wenn die betreffende Art die Lebensstätte nachweislich angenommen hat. 

Die grundsätzliche Eignung des Standortes und der Maßnahme muss im Rahmen der 
Zulassungsentscheidung dargelegt werden, bevor der Eingriff realisiert wird. 
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3 Nachweise planungsrelevanter Arten und Amphibien-
arten im Untersuchungsgebiet, Höhlenbäume 

2023 wurden systematische Erfassungen der Artengruppen Fledermäuse, Vögel und 
Amphibien im Untersuchungsgebiet durchgeführt. Im Rahmen dieser Bestandserfassun-
gen wurden vier Fledermausarten nachgewiesen. Darüber hinaus liegen akustische Auf-
nahmen vor, die nicht bis zur Art bestimmbar waren und unter denen sich zwei weitere 
Art befunden haben könnten. Alle Fledermausarten sind planungsrelevant. Es wurden 
14 planungsrelevante Vogelarten nachgewiesen. Darüber hinaus wurde mit dem Teich-
frosch eine nicht planungsrelevante Amphibienart festgestellt. Diese Arten sind in Ta-
belle 2 aufgeführt. 

Tabelle 2 Nachgewiesene planungsrelevante Arten und Amphibienarten 

*: es liegen akustische Fledermausnachweise vor, die nicht bis zur Art bestimmbar waren und unter denen 
sich die markierte Art befunden haben kann 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 
Fledermäuse 
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 
Großer Abendsegler* Nyctalus noctula 
Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 
Mückenfledermaus* Pipistrellus pygmaeus 
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 
Planungsrelevante Vogelarten 
Graureiher Ardea cinerea 
Heringsmöwe Larus fuscus 
Lachmöwe Larus ridibundus 
Mehlschwalbe Delichon urbicum 
Mäusebussard Buteo buteo 
Rauchschwalbe Hirundo rustica 
Rotmilan Milvus milvus 
Schwarzmilan Milvus migrans 
Star Sturnus vulgaris 
Sturmmöwe Larus canus 
Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus 
Turmfalke Falco tinnunculus 
Waldkauz Strix aluco 
Wanderfalke Falco peregrinus 
Amphibien 
Teichfrosch Pelophylax esculentus 

3.1 Nachgewiesene Fledermäuse 

Der weit überwiegende Anteil der registrierten Fledermausaktivität geht auf die bei uns 
häufigste Fledermausart, die Zwergfledermaus, zurück. Für diese liegen zahlreiche 
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Nachweise aus dem Untersuchungsgebiet vor. Es wurden mehrfach jagende Tiere fest-
gestellt. Sichere Artnachweise der Rauhautfledermaus erfolgten nur vereinzelt, aller-
dings erfolgten zahlreiche Registrierungen, bei denen es sich um die Zwergfledermaus 
oder um die Rauhautfledermaus handelte. Für die übrigen (in Frage kommenden) Arten 
liegen nur einzelne Nachweise vor. Diese Arten treten im Gebiet nur sporadisch auf. Das 
Gebiet besitzt für diese Arten keine nennenswerte Bedeutung. 

Hinweise auf Quartiere im Gebiet wurden im Rahmen der Bestandserfassungen nicht 
erbracht. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass Zwergfledermäuse und 
(mit geringerer Wahrscheinlichkeit) auch Rauhautfledermäuse, der Kleine und ggf. 
Große Abendsegler zeitweise oder ganzjährig Quartiere im Untersuchungsgebiet bezie-
hen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Zwergfledermaus in erster Linie Spaltenver-
stecke an Gebäuden, die Rauhautfledermaus sowohl Baumhöhlen- als auch Gebäude-
quartiere und die beiden Abendseglerarten Baumhöhlenquartiere beziehen. Sowohl po-
tenzielle Gebäude- als auch Baumhöhlenquartiere sind in großem Umfang im Untersu-
chungsgebiet vorhanden. Potenzielle Gebäudequartiere sind auch außerhalb des Plan-
gebietes in umliegenden Siedlungen in großem Umfang vorhanden. Vorhandene linien-
förmige Gehölzstrukturen (z. B. Baumreihen, Ränder flächiger Gehölzbestände) stellen 
potenzielle Leitlinien für einige Fledermausarten dar, an denen sie sich orientieren - ins-
besondere bei Transferflügen zwischen Quartier und Jagdhabitat oder zwischen ver-
schiedenen Jagdhabitaten. 

3.2 Nachgewiesene planungsrelevante Vogelarten 

Nur für drei der in Tabelle 2 aufgeführten planungsrelevanten Vogelarten wurden Brut-
vorkommen innerhalb des Untersuchungsgebietes festgestellt. Für die Rauchschwalbe 
sind dort seit langem Brutvorkommen in Ställen bekannt. Die Brutpaarzahlen sind aller-
dings nach Aufgabe der Pferdehaltung auf dem Gelände erwartungsgemäß rückläufig. 
Aktuell wurden vier besetzte Nester in Ställen im Nordosten des Gebietes festgestellt. 
Wenig nördlich davon wurde ein Revier des Stares festgestellt. An den beiden Gewäs-
sern im südöstlichen Zentrum des Gebietes wurde jeweils ein Brutrevier des Teichrohr-
sängers festgestellt. 

Folgende Arten wurden als Nahrungsgäste aus dem Brutbestand der Umgebung nach-
gewiesen: Mehlschwalbe, Mäusebussard, Turmfalke, Waldkauz, Wanderfalke. Ein aktu-
elles Brutvorkommen innerhalb des Gebietes wurde ausgeschlossen. Teile des Plange-
bietes sind als mehr oder weniger regelmäßig genutzte Teile der Reviere anzusehen. 
Von den genannten Arten wurde der Mäusebussard am häufigsten beobachtet. Im Nord-
osten des Gebietes befindet sich ein Horst, der höchstwahrscheinlich auf den Mäuse-
bussard zurückzuführen ist. Dieser war 2023 nicht besetzt. 

Folgende Arten treten im Gebiet nur (sehr) sporadisch als Gastvögel auf oder wurden 
nur überfliegend ohne funktionalen Bezug zum Plangebiet festgestellt: Graureiher, He-
ringsmöwe, Lachmöwe, Rotmilan, Schwarzmilan, Sturmmöwe. Das Gebiet besitzt für 
diese Arten keine (nennenswerte) Bedeutung. 
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3.3 Planungsrelevante Arten aus weiteren Artengruppen 

Das Untersuchungsgebiet wurde im Rahmen der Bestandserfassungen auf Lebens-
raumpotenzial für planungsrelevante Arten aus Artengruppen überprüft, zu denen keine 
systematischen Erfassungen durchgeführt wurden (z. B. Reptilien, Schmetterlinge, Li-
bellen). Lebensraumpotenzial für solche Arten wurde dabei nicht festgestellt. Entspre-
chend wurden auch keine Nachweise solcher Arten erbracht. 

3.4 Nachgewiesene Amphibienarten 

Der Teichfrosch besiedelt die beiden Teiche im südöstlichen Zentrum des Rennbahnge-
ländes. Es handelt sich um eine kleine Population mit geringer Individuenzahl, was 
höchstwahrscheinlich auf den hohen Fischbestand an beiden Gewässern zurückzufüh-
ren ist. 

 

Abbildung 2 Lage der erfassten Höhlenbäume 

Kartengrundlage © Land NRW 2023a, Land NRW 2023b 
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3.5 Nachgewiesene Höhlenbäume 

Das gesamte Untersuchungsgebiet wurde vom Boden aus auf Baumhöhlen untersucht, 
die Fledermäusen als Quartier dienen könnten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in 
einzelnen Fällen vom Boden aus nicht eindeutig zu erkennen war, ob sich hinter einer 
Öffnung bzw. Faulstelle tatsächlich ein Hohlraum befand, der ausreichend weit ausge-
fault war, um Fledermäusen geeignete Hangplätze zu bieten. 

Insgesamt wurden 137 Höhlenbäume registriert (vgl. Abbildung 2), von denen einige 
zwei oder mehr Höhlen aufweisen und die sich weit überwiegend in Randbereichen des 
Plangebietes außerhalb der ehemaligen Trabrennbahn befinden. Die Höhlen besitzen 
meist Öffnungen mit geringen Durchmessern, die Fledermäusen und kleineren Vogelar-
ten (bis etwa Starengröße) als Fortpflanzungs- und Ruhestätte dienen können. Es be-
finden sich jedoch auch einige mit größeren Öffnungen darunter, die potenzielle Brut-
stätten größerer Höhlenbrüter wie Hohltaube oder Waldkauz darstellen. 

4 Konflikte 

Im Folgenden werden die Konflikte beschrieben, die sich durch Umsetzung des geplan-
ten Vorhabens für die im Rahmen der Bestandserfassungen nachgewiesenen planungs-
relevanten Arten und den Teichfrosch ergeben könnten. Dabei erfolgt eine Differenzie-
rung zwischen solchen Konflikten, die sich durch Eingriffe in Gehölzbestände ergeben 
können und solchen, die sich durch weitere Arbeiten ergeben könnten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Teile fast aller im Plangebiet vorhandenen Biotopstruk-
turen erhalten bleiben (insbesondere auch erhebliche Anteile vorhandener Gehölze) und 
dass daher für nahezu alle festgestellten Arten zu jedem Zeitpunkt der Umsetzung des 
Vorhabens wenigstens in begrenztem Umfang Lebensräume zur Verfügung stehen. 
Nach Abschluss des Vorhabens steht das gesamte Plangebiet den betroffenen Arten 
wieder weitestgehend uneingeschränkt und mit einer dem aktuellen Zustand vergleich-
baren Habitatausstattung zur Verfügung. 

4.1 Konflikte durch Gehölzentnahme 

4.1.1 Konflikte für Fledermäuse 

Von den Eingriffen in Gehölzbestände sind zahlreiche Höhlenbäume und somit potenzi-
elle Fledermausquartiere (einschließlich vorhandener Fledermauskästen) betroffen. Da 
keine Hinweise auf Fledermausbesatz erbracht werden konnten und zudem insgesamt 
nur eine sehr geringe Aktivität Baumhöhlen beziehender Fledermausarten festgestellt 
wurde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich tatsächlich (genutzte) Quartiere im Gebiet 
befinden, grundsätzlich sehr gering. Da Fledermäuse regelmäßig Quartiere wechseln, 
kann ein Besatz einzelner Baumhöhlen allerdings nicht vollkommen ausgeschlossen 
werden, beschränkt sich aber weitgehend auf Einzelquartiere. Dies ist prinzipiell ganz-
jährig möglich. Da in ausreichendem Umfang Höhlenbäume im Plangebiet erhalten blei-
ben, stehen im Falle eines Quartierverlustes in ausreichendem Umfang geeignete Er-
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satzquartiere, auf die Fledermäuse bei Bedarf ausweichen können, zur Verfügung. Da-
her bleibe die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten auch ohne 
Umsetzung von Ersatzmaßnahmen im räumlichen Zusammenhang erhalten. Eine er-
hebliche Beeinträchtigung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte gemäß § 44, Abs. 1, 
Nr. 3 BNatSchG ist daher ausgeschlossen. Da nicht mit einem Vorkommen einer selte-
nen Fledermausart zu rechnen ist, deren lokale Population sich in einem Zustand befin-
det, der sich durch den Eingriff verschlechtern könnte, ist eine erhebliche Störung gemäß 
§ 44, Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG ebenfalls ausgeschlossen. 

Sollten sich während der Gehölzentnahme besetzte Baumhöhlenquartiere im Eingriffs-
bereich befinden, könnte es zu einer direkten Beeinträchtigung von Einzeltieren kommen 
(Verbotstatbestand gemäß § 44, Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG - Töten oder Verletzen von Tie-
ren). 

Jagdhabitate und potenziell als Leitlinien genutzte Gehölzstrukturen sind nicht in rele-
vantem Maße betroffen, da in ausreichendem Umfang geeignete Habitate erhalten blei-
ben bzw. zu jedem Zeitpunkt der Umsetzung des Vorhabens vorhanden sein werden. 
Hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen von Leitlinien wird darauf hingewiesen, dass 
der Verlust einzelner Bäume innerhalb einer Baumreihe keine Beeinträchtigung der 
Funktion darstellt. 

Um individuelle Beeinträchtigungen im Rahmen der Gehölzentnahme auszuschließen, 
ist die in Kapitel 5.1.1 beschriebene Vermeidungsmaßnahme umzusetzen. 

4.1.2 Konflikte für Vögel 

Durch den Eingriff in Gehölzbestände gehen Brutplätze überwiegend allgemein häufiger 
nicht planungsrelevanter europäischer Vogelarten verloren. Von den aktuell nachgewie-
senen Brutvorkommen planungsrelevanter Arten betrifft dies ausschließlich das des Sta-
res. Das aktuelle Vorkommen des Mäusebussards (Nahrungsgast aus dem Brutbestand 
der Umgebung) ist von dem Vorhaben nicht erheblich betroffen, da aktuell keine Brut im 
Plangebiet stattfand. Der nachgewiesene Horst im Nordosten des Gebietes stellt somit 
keine essenzielle Fortpflanzungsstätte dar. Ein möglicher Verlust dieses Horstes würde 
daher keine erhebliche Beeinträchtigung nach § 44, Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG darstellen. 
Die aktuelle Planung sieht den Erhalt des Horstbaumes vor. 

Für alle (potenziell) betroffenen Arten stehen zu jedem Zeitpunkt der Umsetzung des 
Vorhabens innerhalb des Plangebietes in ausreichendem Umfang geeignete Habitate, 
auf die bei Bedarf ausgewichen werden kann, zur Verfügung. Aufgrund des großen Höh-
lenreichtums trifft dies auch auf den Star zu (Erhalt von Höhlenbäumen in ausreichen-
dem Umfang). Daher bleibe die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten auch ohne Umsetzung von Ersatzmaßnahmen im räumlichen Zusammenhang er-
halten. Eine erhebliche Beeinträchtigung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte gemäß 
§ 44, Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG ist daher ausgeschlossen. Aufgrund der Bestandszahlen 
des Stares nach KAISER (2022) und der Häufigkeit und allgemeinen Verbreitung nicht 
planungsrelevanter europäischer Vogelarten ist auch eine erhebliche Störung nach § 44, 
Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG ausgeschlossen, durch die sich der Erhaltungszustand der lo-
kalen Population verschlechtert. Bei der Gehölzentnahme kann es allerdings zu direkten 
Beeinträchtigungen von Individuen kommen (§ 44, Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG: Töten oder 
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Verletzen von Tieren oder deren Entwicklungsformen), wenn sich zu diesem Zeitpunkt 
Nester mit Eiern oder nicht flüggen/nicht lauffähigen Jungtieren im Eingriffsbereich oder 
in unmittelbar angrenzenden Bereichen befinden und diese zerstört bzw. aufgrund bau-
bedingter Störungen aufgegeben werden. 

Der zwischenzeitliche Verlust von Teilen der Nahrungshabitate stellt keine erhebliche 
Beeinträchtigung dar, da innerhalb des Plangebietes sowohl während als auch nach Um-
setzung des Vorhabens Teile der Nahrungshabitate zur Verfügung stehen. Bei Bedarf 
kann die Nahrungssuche auf Flächen östlich des Plangebietes verlagert werden. Dies 
trifft sowohl auf die als Brutvogel als auch auf die regelmäßig oder sporadisch auftreten-
den Nahrungsgäste zu. 

Um individuelle Beeinträchtigungen im Rahmen der Gehölzentnahme auszuschließen, 
ist die in Kapitel 5.1.2 beschriebene Vermeidungsmaßnahme umzusetzen. 

4.1.3 Konflikte für planungsrelevante Arten aus weiteren Artengruppen und für 
Amphibien 

Planungsrelevante Arten aus weiteren Artengruppen wurden nicht festgestellt. Konflikte 
durch die Gehölzentnahme sind diesbezüglich ausgeschlossen. Habitate des Teichfro-
sches, der sich (im Plangebiet) ganzjährig bevorzugt in unmittelbarer Gewässernähe 
aufhält, sind von der Gehölzentnahme nicht betroffen. 

4.2 Konflikte durch weitere Eingriffe 

4.2.1 Konflikte für Fledermäuse durch weitere Eingriffe 

Durch den Rückbau von Gebäuden gehen in großem Umfang potenzielle Gebäudequar-
tiere verloren. Es kann nicht vollkommen ausgeschlossen werden, dass zeitweise Quar-
tiere im Eingriffsbereich bezogen werden. Sollten sich während der Rückbauarbeiten 
besetzte Quartiere im Eingriffsbereich befinden, könnte es zu einer direkten Beeinträch-
tigung von Einzeltieren kommen (Verbotstatbestände gemäß § 44, Abs. 1, Nr. 1 
BNatSchG - Töten oder Verletzen von Tieren). Auch eine erhebliche Beeinträchtigung 
einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte nach § 44, Abs. 1, Nr. 3 kann in diesem Zusam-
menhang nicht ausgeschlossen werden, auch wenn keine konkreten Hinweise auf Quar-
tiere vorliegen. 

Es kommt zudem zu Eingriffen in Teile der Wiesenflächen und der Gewässer im südöst-
lichen Zentrum des Gebietes. Hiervon sind Teile der Jagdhabitate betroffen.  

Aus den in Kapitel 4.1 aufgeführten Gründen stellt dies jedoch keine erhebliche Beein-
trächtigung dar. Auch erhebliche Störungen gemäß § 44, Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG im Zu-
sammenhang mit den hier beschriebenen Eingriffen sind aus diesen Gründen ausge-
schlossen. 

Um individuelle Beeinträchtigungen im Rahmen des Gebäuderückbaus auszuschließen, 
ist die in Kapitel 5.2.1 beschriebene Vermeidungsmaßnahme bzw. baubegleitende Kon-
trolle umzusetzen. 
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4.2.2 Konflikte für Vögel durch weitere Eingriffe 

Durch den Rückbau von Gebäuden und durch weitere Eingriffe in Vegetationsbestände 
über die Gehölzentnahme hinaus gehen Bruthabitate verschiedener europäischer Vo-
gelarten verloren.  

Neben allgemein verbreitet vorkommenden Arten betrifft dies mit der Rauchschwalbe 
und dem Teichrohrsänger zwei der drei als Brutvögel im Gebiet nachgewiesenen pla-
nungsrelevanten Arten. Es ist mit dem Verlust der vier Rauchschwalben-Brutplätze in 
den Ställen im Osten des Gebietes zu rechnen.  

Sollten die Bruthabitate des Teichrohrsängers (Schilfbestände an den Gewässern) vo-
rübergehend nicht als Bruthabitat zur Verfügung stehen, würde der Verlust dieser sowie 
der Brutplätze der Rauchschwalbe eine erhebliche Beeinträchtigung gemäß § 44, 
Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG (erhebliche Beeinträchtigung einer Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätte) darstellt, da für beide unklar ist, ob in der Umgebung in ausreichendem Umfang 
geeignete Ausweichhabitate zur Verfügung stehen. Aufgrund der Bestandszahlen nach 
KAISER (2022) ist für keine der beiden Arten mit einer erheblichen Störung nach § 44, 
Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG zu rechnen, durch die sich der Erhaltungszustand der lokalen 
Population verschlechtert. Erhebliche Beeinträchtigungen nach § 44, Abs. 1, Nr. 2 und 3 
BNatSchG für nicht planungsrelevante europäische Arten sind aufgrund deren Häufigkeit 
ausgeschlossen. Sollten sich zum Zeitpunkt des Gebäuderückbaus oder der Entfernung 
von Vegetationsbeständen Nester mit Eiern oder nicht flüggen/nicht lauffähigen Jungtie-
ren im Eingriffsbereich oder in unmittelbar angrenzenden Bereichen befinden, kann es 
zu direkten Beeinträchtigungen von Individuen der Rauchschwalbe, des Teichrohrsän-
gers und weiterer europäischer Vogelarten kommen (§ 44, Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG: Tö-
ten oder Verletzen von Tieren oder deren Entwicklungsformen). 

Um individuelle Beeinträchtigungen im Rahmen des Gebäude- und Gewässerrückbaus 
sowie der Entfernung weiterer Vegetationsbestände über die Gehölzentnahme hinaus 
auszuschließen, ist die in Kapitel 5.2.2 beschriebene Vermeidungsmaßnahme umzuset-
zen. 

Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
sind die Maßnahmen umzusetzen, die in Kapitel 5.2.3 (für die Rauchschwalbe) und Ka-
pitel 5.2.4 (für den Teichrohrsänger) beschrieben sind. 

4.2.3 Konflikte für planungsrelevante Arten aus weiteren Artengruppen durch wei-
tere Eingriffe 

Planungsrelevante Arten aus weiteren Artengruppen wurden nicht festgestellt. Konflikte 
sind diesbezüglich ausgeschlossen. 

4.2.4 Konflikte für Amphibien durch weitere Eingriffe 

Durch den Rückbau der bestehenden Gewässer und der Neugestaltung eines Gewäs-
sers, welches das nördliche der vorhandenen umfasst, kann der Lebensraum des Teich-
frosches vorübergehend verlorengehen.  
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Um Beeinträchtigungen des Teichfrosches weitestgehend zu vermeiden, sind die in Ka-
pitel 5.3.1.2 und 5.3.1.1 beschriebenen Maßnahmen umzusetzen. 

5 Planungshinweise 

5.1 Planungshinweise im Zusammenhang mit Gehölzentnahmen 

5.1.1 Vermeidung individueller Verluste von Fledermäusen bei Verlust potenziel-
ler Baumhöhlenquartiere 

Von den Eingriffen in Gehölzbestände sind Höhlenbäume betroffen.  

Um direkte Beeinträchtigungen von Fledermäusen durch den Verlust potenzieller Baum-
höhlenquartiere auszuschließen, sind bei der Gehölzentnahme (Fällung oder Rodung) 
folgende Hinweise zu beachten. Auch wenn keine Hinweise auf einen Besatz vorliegen, 
wird bei der beschriebenen Maßnahme berücksichtigt, dass Baumhöhlen prinzipiell 
ganzjährig von Fledermäusen genutzt werden können. 

Generell ist folgendes zu beachten: 

 Die Mitarbeiter der mit den Arbeiten beauftragten Firmen sind auf die Problematik 
hinzuweisen und darauf einzuweisen, wie aufgefundene Fledermäuse zu sichern 
sind. 

 Bereits im Vorfeld ist zu klären, wo gefundene Fledermäuse im Bedarfsfall überwintert 
und gepflegt werden können. 

Die fachgerechte Versorgung möglicherweise aufgefundener Fledermäuse ist sicherzu-
stellen; hierzu muss eine im Fledermausschutz kundige Person während der Abrissar-
beiten kurzfristig erreichbar bzw. vor Ort sein. 

Um einen Einschlag von Höhlenbäumen in den Wintermonaten unter Vermeidung er-
heblicher Beeinträchtigungen vornehmen zu können, ist zuvor ein Besatz der Höhlen auf 
geeignete Weise auszuschließen. 

Baumhöhlen müssen zunächst durch eine im Fledermausschutz kundige Person auf Be-
satz kontrolliert werden (mit Endoskop, ggf. Ausflugkontrolle). Wenn zweifelsfrei festge-
stellt wird, dass die Baumhöhlen unbesiedelt sind, sollten die Höhlenbäume unmittelbar 
im Anschluss an die Kontrolle gefällt werden oder die Höhle ist zu verschließen, um eine 
Belegung vor einem (späteren) Eingriff zu verhindern. Der beste Zeitpunkt für diese Maß-
nahme (Kontrolle) liegt in der Regel im Herbst (etwa Anfang September bis Mitte, tem-
peraturabhängig auch bis Ende November). In dieser Zeit nutzen die Tiere ihre Quartiere 
nicht mehr als Wochenstube, befinden sich noch nicht im Winterschlaf und sind ausrei-
chend mobil, um bei Beunruhigung auf andere Quartiere in der Umgebung ausweichen 
zu können. 
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Bei einzelnen der erfassten Höhlenbäumen handelt es sich um solche, an denen Fleder-
mauskästen angebracht sind. Diese sind vor der Fällung abzunehmen und an Bäumen 
in der unmittelbaren Umgebung, die erhalten bleiben, anzubringen. Der genaue Hang-
platz ist in Abstimmung mit einer fachkundigen Person abzustimmen. Auch für das Um-
hängen ist der Zeitraum etwa Anfang September bis Mitte, temperaturabhängig auch bis 
Ende November aus den oben aufgeführten Gründen ideal. Auch die Kästen sind vor 
dem Umhängen auf Besatz zu prüfen. Im Rahmen der 2023 durchgeführten Kontrolle 
dieser Kästen ergab sich kein Hinweis auf einen aktuellen oder früheren Besatz (kein 
Kotfund). Daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass diese Kästen in naher Zu-
kunft von Fledermäusen genutzt werden, so dass ein Umhängen vor diesem Hintergrund 
auch zu einem anderen Zeitpunkt erfolgen kann. 

Es sind weitere zeitliche Einschränkungen zum Schutz von Vögeln zu beachten (vgl. 
Kapitel 5.1.2). 

5.1.2 Vermeidung individueller Beeinträchtigungen europäischer Vogelarten bei 
Eingriffen in Gehölzbestände 

Individuelle Verluste des Stares und weiterer europäischer Vogelarten durch die Zerstö-
rung von Nestern oder durch eine störungsbedingte Aufgabe von Bruten ("Tötungsver-
bot" nach § 44, Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) im Zusammenhang mit Gehölzentnahmen kön-
nen grundsätzlich vermeiden werden, indem die Gehölzentnahme außerhalb der Brut-
zeit, also im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar, erfolgt.  

Ist dies nicht vollständig umsetzbar und sollte eine Gehölzentnahme innerhalb der Brut-
zeit durchgeführt werden, ist vor Beginn der Arbeiten im Rahmen einer ökologische Bau-
begleitung nachzuweisen, dass Verbotstatbestände nicht eintreten können (keine 
Brutansiedlung innerhalb oder im unmittelbaren Umfeld des Eingriffsbereichs). Werden 
dabei allerdings Nester mit Eiern oder nicht flüggen/nicht lauffähigen Jungvögeln nach-
gewiesen, sind die Fällarbeiten im Umfeld solcher Vorkommen auszusetzen, bis die 
Jungvögel das Nest verlassen haben. Fällungen in ausreichender Entfernung zu solchen 
Brutplätzen könnten dann trotzdem durchgeführt werden. 

Bei der Entnahme von Höhlenbäumen sind Maßnahmen zum Schutz von Fledermäusen 
zu beachten (vgl. Kapitel 5.1.1). 

5.2 Planungshinweise im Zusammenhang mit weiteren Eingriffen (außer Gehöl-
zentnahme) 

5.2.1 Vermeidung individueller Verluste von Fledermäusen bei Verlust potenziel-
ler Gebäudequartiere 

Um direkte Beeinträchtigungen von Fledermäusen durch den Verlust potenzieller Ge-
bäudequartiere auszuschließen, sind beim Rückbau – insbesondere der Gebäudeau-
ßenhüllen - folgende Hinweise zu beachten. Auch wenn keine konkreten Hinweise auf 
einen Besatz vorliegen, wird bei den aufgeführten Maßnahmen berücksichtigt, dass Ver-
stecke an Gebäuden prinzipiell ganzjährig von Fledermäusen genutzt werden können. 
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Generell ist folgendes zu beachten: 

 Die Mitarbeiter der mit den Arbeiten beauftragten Firmen sind auf die Problematik 
hinzuweisen und darauf einzuweisen, wie aufgefundene Fledermäuse zu sichern 
sind. 

 Bereits im Vorfeld ist zu klären, wo gefundene Fledermäuse im Bedarfsfall überwintert 
und gepflegt werden können. 

Die fachgerechte Versorgung möglicherweise aufgefundener Fledermäuse ist sicherzu-
stellen; hierzu muss eine im Fledermausschutz kundige Person während der Abrissar-
beiten kurzfristig erreichbar bzw. vor Ort sein. 

Grundsätzlich ist der Herbst (etwa Anfang September bis Mitte, temperaturabhängig 
auch bis Ende November) der günstigste Abbruchzeitraum für Gebäude (insbesondere 
Gebäudeaußenhülle), an denen sich Fledermäuse aufhalten könnten. Eine mögliche 
Gefährdung der Tiere ist dann deutlich geringer, da mögliche Wochenstuben bereits auf-
gelöst wurden, die Tiere sich aber auch noch nicht im Winterschlaf befinden und auf 
andere Quartiere in der Umgebung ausweichen können. Zudem ist das Brutgeschäft der 
Vögel abgeschlossen. Als Abbruchzeitraum bietet sich auch der April an, da die Winter-
quartiere dann verlassen werden und noch keine Wochenstubengesellschaften vorhan-
den sind. Vor Beginn der Rückbauarbeiten bzw. vor Rückbau der Gebäude(außenhüllen) 
ist eine Kontrolle auf Fledermausbesatz durchzuführen. Fledermäuse wechseln häufig 
ihre Quartiere. Um Aussagen zu einem Besatz zum Zeitpunkt des Rückbaus treffen zu 
können, ist am Tag des Rückbaubeginns eine morgendliche Kontrolle auf am Gebäude 
schwärmende bzw. in das Gebäude einfliegende Tiere durchzuführen. In diesem Rah-
men kann auch ermittelt werden, wo sich ggf. zu dem Zeitpunkt Tiere am Gebäude auf-
halten, um die entsprechenden Gebäudeteile bei Bedarf händisch abzutragen. 

Der Rückbau kann auch während der Wochenstubenphase (Mai bis August) oder wäh-
rend der Überwinterungsphase (Dezember bis März) erfolgen, wenn zuvor im Rahmen 
der vorlaufenden Kontrolle zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, dass sich keine Wo-
chenstube bzw. keine überwinternden Tiere am Gebäude befinden. Es sei an dieser 
Stelle darauf hingewiesen, dass während der Überwinterungsphase ein Besatz häufig 
nicht auf Grundlage einer einzigen Kontrolle zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann, 
so dass bei Bedarf Kontrollen zu wiederholen sind. 

Sollten sich im Rahmen der Kontrollen wider Erwarten Hinweise auf eine Nutzung von 
Gebäuden als essenzielles Quartier (durch höhere Individuenzahlen, insbesondere Wo-
chenstuben- oder Winterquartier) ergeben, ist ggf. ein Ausgleich für den Quartierverlust 
zu schaffen (Anbieten von Ersatzquartieren durch Aufhängen oder Einbau von Fleder-
mausflachkästen an Gebäuden als CEF-Maßnahme). Ob und in welchem Umfang dies 
zu erfolgen hat, wäre anhand der festgestellten Fledermausart und Individuenzahl zu 
ermitteln. Sollte dieser Fall eintreten und es wurden zu dem Zeitpunkt bereits im Rahmen 
der ökologischen Aufwertung (vgl. Kapitel 5.3.2.1) Fledermauskästen angebracht, kann 
geprüft werden, ob diese bereits als Ersatzmaßnahme ausreichend sind und kein weite-
rer Ersatz erforderlich ist. 
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Erfolgt der Rückbau innerhalb der Brutzeit sind Maßnahmen zum Schutz europäischer 
Vogelarten zu beachten (vgl. Kapitel 5.2.2). 

5.2.2 Vermeidung individueller Beeinträchtigungen europäischer Vogelarten bei 
weiteren Eingriffen (außer Gehölzbestände) 

Individuelle Verluste der Rauchschwalbe, des Teichrohrsängers und weiterer europäi-
scher Vogelarten durch die Zerstörung von Nestern oder durch eine störungsbedingte 
Aufgabe von Bruten ("Tötungsverbot" nach § 44, Abs. 1, Nr. 1 BNatSchG) im Zusam-
menhang mit dem Rückbau von Gebäuden und Gewässern sowie weiteren Eingriffen in 
Vegetationsbestände (außer Gehölzentnahme) können grundsätzlich vermeiden wer-
den, indem die Baufeldräumung (insbesondere Vegetationsentfernung, Gebäuderück-
bau, Abschieben des Oberbodens) und der Beginn der Bautätigkeiten außerhalb der 
Brutzeit, also im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar, erfolgen. 

Ist dies nicht vollständig umsetzbar und sollten hier berücksichtigte Arbeiten innerhalb 
der Brutzeit durchgeführt bzw. begonnen werden, ist vor Beginn der Arbeiten im Rahmen 
einer ökologische Baubegleitung nachzuweisen, dass Verbotstatbestände nicht eintre-
ten können (keine Brutansiedlung innerhalb oder im unmittelbaren Umfeld des Eingriffs-
bereichs). Werden dabei allerdings Nester mit Eiern oder nicht flüggen/nicht lauffähigen 
Jungvögeln nachgewiesen, sind die Arbeiten im Umfeld solcher Vorkommen auszuset-
zen, bis die Jungvögel das Nest verlassen haben. (Rück)Bautätigkeiten in ausreichender 
Entfernung zu solchen Brutplätzen könnten dann trotzdem durchgeführt werden. 

Beim Gebäuderückbau und bei weiteren Eingriffen (außer Gehölzentnahme) sind Maß-
nahmen zum Schutz von Fledermäusen zu beachten (vgl. Kapitel 5.2.1). 

5.2.3 CEF-Maßnahme: Schaffung von Ersatzhabitaten für die Rauchschwalbe 

Für den Verlust von vier Brutplätzen der Rauchschwalbe sind an geeigneter Stelle Er-
satzhabitate anzubieten. Dies hat durch Anbringen von Rauchschwalben-Nisthilfen zu 
erfolgen. Dabei sind nach MULNV & FÖA (2021) pro Paar zwei, insgesamt somit acht 
Nisthilfen anzubieten. 

Grundsätzlich wäre es wünschenswert, Ersatz innerhalb des Plangebietes und somit im 
nahen Umfeld des bestehenden Brutvorkommens zu schaffen, da dies die Annahme-
wahrscheinlichkeit für die Nisthilfen erhöht. Zunächst ist allerdings davon auszugehen, 
dass dort – wie aktuell – keine Viehhaltung mehr stattfinden wird. Unter dieser Voraus-
setzung ist der Versuch eines Erhalts des Rauschschwalbenvorkommen im Plangebiet 
langfristig kaum erfolgversprechend. Vor diesem Hintergrund ist stattdessen zu empfeh-
len, eine vorhandene, stabile Kolonie außerhalb des Plangebietes und in möglichst ge-
ringer Entfernung aufzuwerten, indem die Nisthilfen dort angebracht werden. Weitere 
Details zur Umsetzung der Ersatzmaßnahme sind MULNV & FÖA (2021) zu entnehmen. 

Sollte innerhalb des Plangebietes dagegen eine Viehhaltung – beispielsweise Schafe 
zur Pflege von Grünland – erfolgen, ist durch die ökologische Baubegleitung zu prüfen, 
ob sich in diesem Rahmen geeignete Stellen zum Anbringen von Nisthilfen bieten und 
es dann aus fachlicher Sicht sinnvoll ist, die Nisthilfen vor Ort anzubringen. 
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Die genaue Lage der Nisthilfen ist in Absprache mit der ökologischen Baubegleitung ab-
zustimmen. 

5.2.4 Erhalt und Entwicklung von Bruthabitaten des Teichrohrsängers (CEF-
Maßnahme) 

Für den Teichrohrsänger ist zu gewährleisten, dass zu jedem Zeitpunkt der Umsetzung 
der Planung während der Brutzeit ein ausreichendes Angebot an geeigneten Bruthabi-
taten vorhanden ist, um eine erhebliche Beeinträchtigung einer Fortpflanzungs- und Ru-
hestätte zu vermeiden (gemäß § 44, Abs. 1, Nr. 3 BNatSchG). Dies kann durch Erhalt 
oder durch Entwicklung eines ausreichend großen Habitats innerhalb des Plangebietes 
oder an anderer Stelle erfolgen.  

Hierzu sind am geplanten Gewässer entsprechend große Schilfgürtel zu entwickeln. Da 
diese während der Gestaltungsphase des Gewässers noch nicht zur Verfügung stehen, 
sind mit Schilf bestandenen Uferbereiche der bestehenden Gewässer während der Bau-
phase so lange in ausreichender Größe zu erhalten, bis die neu gestalteten Gewässer-
teile diese ersetzen können. Schilfflächen sind innerhalb der Brutzeit in einem Umfang 
zu erhalten bzw. bei Eingriffen im Herbst/Winter bis zum Beginn der Brutzeit wiederher-
zustellen, die eine ausreichende Größe aufweisen, um zwei Revieren Platz zu bieten. 
Hierzu sind – unter Berücksichtigung der Mindestanforderungen von 200 m² pro Revier 
(MULNV & FÖA 2021) bzw. der aktuell besiedelten Fläche – insgesamt mindestens 
800 m² Schilf zu erhalten bzw. rechtzeitig zu entwickeln, wobei der Schilfgürtel eine Min-
destbreite von 3 m aufweisen muss. Die angegebene Flächengröße muss dabei effektiv 
für eine Brutansiedlung zur Verfügung stehen. Dies bedeutet, dass Schilfbereiche die 
unmittelbar an Eingriffsflächen oder durch Erholungssuchende genutzte Bereiche gren-
zen, bedingt durch mögliche Störungen als nicht besiedelbar zu betrachten sind. Auf-
grund der starken Sichtschutzwirkung des Schilfes und der aktuellen Vorbelastung durch 
Erholungssuchende bis direkt an die Schilfbereiche heran, ist ein Puffer (mit Schilf be-
standener Fläche) von 1-2 m Breite als ausreichend anzusehen. Dies ist bei der zu ent-
wickelnden Größe und Breite des Schilfbestandes am geplanten Gewässer zu berück-
sichtigen (Fläche > 800 m²; mindestens 4 m Breite). Ein geeignetes Schilfröhricht muss 
in Kontakt zu einer Wasserfläche stehen und in Teilbereichen ausreichend geringe Halm-
abstände zur Anlage eines Nestes aufweisen.  

Bei der Gewässergestaltung sind die aktuell vorhandenen Schilfbestände zu verwenden 
und möglichst schonend von den bestehenden Gewässern an die Uferbereiche des ge-
planten Gewässers zu übertragen. Hierdurch kann bereits in der Vegetationszeit nach 
der Verpflanzung am neuen Standort ein für eine Brutansiedlung des Teichrohrsängers 
geeigneter Schilfbewuchs aufwachsen. Sollte es baubedingt erforderlich werden, Teile 
des umzusiedelnden Schilfes zwischenzeitlich außerhalb des geplanten Gewässers zu 
hältern, hat dies an einer geeigneten, ausreichend mit Wasser versorgten Stelle zu er-
folgen. Hierzu würde sich eine Fläche (nord)westlich der bestehenden Teiche anbieten, 
die bislang überschüssiges Wasser aus den Gewässern aufgenommen hat. Bei Bedarf 
könnte diese dem Teichrohrsänger dann auch zwischenzeitlich als Bruthabitat dienen, 
wenn die Gewässergestaltung noch nicht ausreichend fortgeschritten ist.  

Weitere Details zur Umsetzung der Ersatzmaßnahme sind MULNV & FÖA (2021) zu 
entnehmen. 



 

LaGa 2026 im ehemaligen Rennbahnpark Neuss 
- Artenschutzrechtliche Stellungnahme - Seite 20 

 Hamann & Schulte · Gelsenkirchen 

5.3 Weitere, aus artenschutzrechtlicher Sicht nicht zwingend erforderliche Maß-
nahmen 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung der hier beschriebenen Maßnahmen 
aus artenschutzrechtlichen Gründen nicht zwingend erforderlich ist. Sie sind nicht not-
wendig, um erhebliche Beeinträchtigungen gemäß § 44, Abs. 1, Nr. 1-3 BNatSchG zu 
vermeiden. Es handelt sich um Planungshinweise zur Minimierung von Beeinträchtigun-
gen des nicht planungsrelevanten Teichfrosches, um individuelle Verluste von Fischen 
zu vermeiden sowie zur ökologischen Aufwertung des Plangebietes durch Förderung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen und Vögeln. 

5.3.1 Maßnahmen zur Minimierung der Beeinträchtigung des Teichfrosches 

5.3.1.1 Minimierung individueller Verluste 

Bei dem Teichfrosch ist zu berücksichtigen, dass sich diese Art prinzipiell ganzjährig im 
Gewässer aufhalten kann. Daher kann kein Zeitraum benannt werden, in dem Beein-
trächtigungen durch Eingriffe in das Habitat (einschließlich Trockenlegen) grundsätzlich 
völlig ausgeschlossen werden können. Die Wahrscheinlichkeit von Beeinträchtigungen 
kann allerdings minimiert werden, indem Eingriffe weitgehend während der Aktivitäts-
phase (etwa Anfang März bis Ende Oktober) erfolgen, da die Frösche dann mobil sind 
und bei Eingriffen ggf. flüchten können und zudem die Möglichkeit besteht, Tiere (ein-
schließlich Kaulquappen) vor dem Eingriff bzw. eingriffsbegleitend aus dem Gewässer 
abzufangen und umzusiedeln. Voraussetzung dafür ist, dass zu diesem Zeitpunkt bereits 
ein Ersatzlebensraum zur Verfügung steht (vgl. Kapitel 5.3.1.2). Ein idealer Zeitraum für 
den Eingriff ist etwa Anfang bis Ende Oktober, da dann nicht mehr mit einer Brut zu 
rechnen ist. Sofern im Rahmen einer Kontrolle ein Brutvorkommen ausgeschlossen wer-
den kann, können Eingriffe in die Gewässer auch in den Zeiträumen Anfang bis Ende 
September oder (bei geeigneten Temperaturen) Anfang bis Ende März durchgeführt wer-
den. Wurde die Ufervegetation zuvor bereits soweit abgewertet (z. B. durch Mahd oder 
Entnahme), dass eine Brutansiedlung ausgeschlossen werden kann, steht die gesamte 
Aktivitätsphase des Teichfrosches zur Verfügung. 

5.3.1.2 Erhalt eines Gewässers 

Um das Vorkommen des Teichfrosches dauerhaft erhalten zu können, muss zu jedem 
Zeitpunkt der Umsetzung der Planung ein Gewässer vorhanden sein. Nach Umsetzung 
des Vorhabens wird das geplante Gewässer ein Habitat darstellen, welches ebenso oder 
besser als Lebensraum für den Teichfrosch geeignet sein wird als die bestehenden Ge-
wässer. Sollte dieses Gewässer während dessen Gestaltungsphase noch nicht (in aus-
reichendem Umfang) als Habitat zur Verfügung stehen, sind Teile der bestehenden Ge-
wässer zu erhalten oder es ist zwischenzeitlich an anderer Stelle ein geeignetes Gewäs-
ser anzulegen. 

5.3.1.3 Amphibienfreundliche Gestaltung des geplanten Gewässers 

Das geplante Gewässer ist so zu gestalten, dass es als Laichhabitat für Amphibien ge-
eignet ist. Hierdurch wird gewährleistet, dass das Teichfroschvorkommen erhalten wer-
den kann. Zudem sollte auch eine künftige Besiedlung durch weitere Arten (z. B. Teich-
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molch, Bergmolch, Grasfrosch) ermöglicht werden. Es sind Flachufer mit Ufervegetation 
(oder vergleichbare Flachwasserbereiche) zu entwickeln und Wasserpflanzenbestände 
zu fördern, um Amphibien und deren Larven Versteckplätze bieten zu können. Es ist 
grundsätzlich auf einen Fischbesatz zu verzichten (Vermeidung von Prädation). Zudem 
ist im Rahmen der Umgestaltung der Gewässer der Fischbestand der vorhandenen Ge-
wässer zu entnehmen (vgl. hierzu Kapitel 5.3.3). 

5.3.2 Förderung von Ansiedlungsmöglichkeiten von Fledermäusen und Vögeln 

Die hier aufgeführten Maßnahmen dienen dazu, das Potenzial an Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten für Fledermäuse und Vögel langfristig stabil zu halten bzw. zu erhöhen. Sie 
beziehen sich in erster Linie auf Gebäudequartiere beziehende Fledermausarten und 
Gebäudebrüter, da in großem Umfang potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten sol-
cher Arten durch Gebäuderückbau entfallen. Diesbezüglich ist der Verlust von Gehölz-
beständen anders zu bewerten, da in ausreichendem Umfang vergleichbare Gehölze 
und damit entsprechende potenzielle Lebensstätten erhalten bleiben. 

Die Maßnahmen betreffen zwar planungsrelevante Arten und weitere europäische Vo-
gelarten, stellen jedoch keine CEF-Maßnahmen dar, da deren Umsetzung nicht zur Ver-
meidung erheblicher Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erforder-
lich ist. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt jeweils 
auch ohne deren Umsetzung im räumlichen Zusammenhang erhalten. 

Die Umsetzung dieser Aufwertungsmaßnahmen sollte in enger Abstimmung mit der öko-
logischen Baubegleitung erfolgen bzw. geplant werden. Denkbar wäre unter anderem 
die Anlage eines Artenschutzhauses, in dem mehrere Funktionen vereint werden könn-
ten. 

5.3.2.1 Förderung des Quartierpotenzials für Fledermäuse 

Quartierpotenzial für Gebäudeverstecke beziehende Fledermausarten kann durch An-
bringen von Fledermauskästen an Gebäude angeboten werden. Hierzu stehen wahl-
weise Kästen zum Einbau in die Fassade oder zum Anbringen außen an die Fassade 
zur Verfügung. Geeignet sind Flachkästen, da diese wartungsfrei sind. Von solchen Käs-
ten sind Varianten erhältlich, die als Winterquartier geeignet sind und solche die weniger 
gut isoliert sind und dann in besonders kalten Phasen häufig nicht als Quartier geeignet 
sind. Für den Verlust des Potenzials am betroffenen Gebäudebestand sollten mindes-
tens 20 Flachkästen angeboten werden, von denen mindestens fünf als Winterquartier 
geeignet sind.  

Kästen sollten möglichst hoch an Gebäudefassaden angebracht bzw. eingebaut werden. 
Nach Möglichkeit sollten mehrere Kästen an unterschiedlich exponierten Gebäudeseiten 
(keine zwingend bevorzugte Himmelsrichtung) angebracht werden - idealerweise grup-
penweise (zwei oder mehr) pro Seite. 

Sollte sich im Rahmen des Gebäuderückbaus bei Kontrollen auf Fledermausbesatz (vgl. 
Kapitel 5.2.1) wider Erwarten der Bedarf ergeben, Ersatzquartiere als CEF-Maßnahme 
anbieten zu müssen, könnte die hier beschriebene Aufwertungsmaßnahme - je nach 
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Umfang - ausreichend sein, den möglichen Verlust zu kompensieren, so dass darüber 
hinaus kein weiterer Ersatz zu leisten wäre. 

5.3.2.2 Förderung von Brutmöglichkeiten 

Eine Brutansiedlung kann durch das Anbringen von Nisthilfen gefördert werden. Geeig-
net wäre beispielsweise die Verwendung von Kästen für Höhlenbrüter mit unterschied-
lich großen Einflugöffnungen für unterschiedlich große Arten (z. B. Star, Meisen, Trauer-
schnäpper) und von Halbhöhlenkästen (z. B. für Hausrotschwanz). Sollten nach Umset-
zung des Vorhabens hohe Gebäude oder Masten vorhanden sein, könnte eine Turmfal-
ken-Nisthilfe in einer Höhe von mindestens sechs Metern angebracht werden. Sind sol-
che Strukturen nicht vorhanden, wäre die Installation einer solchen Nisthilfe auch an 
einem Baum möglich. 

Nisthilfen sollten nicht an der Gebäudeseite angebracht werden, die der Witterung und 
damit möglichem Schlagregen besonders ausgesetzt ist. Bei vorherrschend westlichen 
Winden sollten entsprechend Gebäudewestseiten ausgespart bleiben, wenn diese nicht 
durch Gehölzbestände o. ä. geschützt sind. 

5.3.3 Vermeidung individueller Verluste von Fischen 

Beide vorhandenen Gewässer weisen einen Fischbestand auf. Habitatbedingt ist ein 
Vorkommen planungsrelevanter oder gefährdeter Fischarten ausgeschlossen. Ob die 
Vorkommen auf einen gezielten Besatz oder auf einen Eintrag von Laich durch Wasser-
vögel zurückzuführen sind, ließ sich nicht klären. Um die Habitatqualität des geplanten 
Gewässers als Amphibienlebensraum gegenüber dem aktuellen Zustand zu erhöhen, ist 
auf einen Fischbesatz zu verzichten (vgl. Kapitel 5.3.1.3). Hierzu sind die Fische beglei-
tend zum Trockenlegen der bestehenden Gewässer abzufischen. Es sollte geprüft wer-
den, ob eine Möglichkeit besteht, die vorhandenen Fische in geeignete Stillgewässer 
umzusiedeln. Hierzu könnten sich ggf. Angelgewässer eignen. Dabei ist ein Besatz na-
türlicher Gewässer und solcher, die sich im Überschwemmungsbereich von Fließgewäs-
sern befinden, zum Schutz dort vorhandener Arten zu unterlassen. 
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6 Zusammenfassung 

Es ist vorgesehen, das Gelände der ehemaligen Rennbahn in Neuss für die Landesgar-
tenschau 2026 umzugestalten. Die Gestaltung soll mit dem Ziel einer späteren Nutzung 
als Bürgerpark entwickelt werden. Hierzu ist ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag in 
Bearbeitung (HAMANN & SCHULTE 2023). Hierzu wurden aktuelle faunistische Be-
standserfassungen durchgeführt. Die Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH plant, die 
zur Umsetzung des Vorhabens erforderliche Gehölzentnahme bereits im Winter 
2023/2024 durchzuführen bzw. zu beginnen. Zur rechtzeitigen Antragstellung auf eine 
vorzeitige Fällung wurde die vorliegende artenschutzrechtliche Stellungnahme erstellt, 
die auf Grundlage der Ergebnisse der Bestandserfassungen mögliche artenschutzrecht-
lichen Konflikte und ggf. erforderliche Vermeidungs- oder Ersatzmaßnahmen insbeson-
dere in Hinblick auf Eingriffe in Gehölzbestände darstellt.  

Im Rahmen der Gehölzentnahme kann es durch Habitatverlust zu direkten Beeinträchti-
gungen einer nachgewiesenen planungsrelevanten Vogelart (Star) und zahlreicher wei-
terer nicht planungsrelevanter europäischer Vogelarten kommen. Da auch potenzielle 
Fledermausquartiere betroffen sind, sind individuelle Verluste verschiedener Baumhöh-
len beziehender Fledermausarten nicht auszuschließen. Um Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Töten oder Verletzen von Tieren) zu vermeiden, sind bau-
zeitliche Vorgaben und weitere Hinweise (Baumhöhlenkontrollen) zu beachten (vgl. Ka-
pitel 5.1.1 und 5.1.2). Erhebliche Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG und erhebliche Störungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG sind im Zusammenhang mit der Gehölzentnahme ausgeschlossen. 

Darüber hinaus werden in der Stellungnahme auch mögliche Konflikte, die sich im Rah-
men der Umsetzung des Vorhabens durch weitere Eingriffe ergeben können aufgeführt. 
Auch hierzu werden Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG beschrieben. Bei Umsetzung dieser Maßnahmen werden 
durch das Vorhaben keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgelöst. 
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Anhang: Protokoll A der Artenschutzprüfung 
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